Bekanntmachung Nr.: 63 /2025 des Amtes Kellinghusen fiir die
Gemeinde Wrist

Satzung der Gemeinde Wrist Uber die Nutzung des
Burgerhauses (Nutzungsordnung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung flr Schleswig-Holstein, der §§ 1, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes fur Schleswig-Holstein, jeweils in der zurzeit gultigen Fassung,
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Wrist vom 03.06.2025 folgende
Benutzungsordnung erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Satzung (Nutzungsordnung) gilt fir die Gemeinderaume im Burgerhaus der
Gemeinde Wrist.

(2) Die Gemeinderaume dienen in erster Linie kommunalen Veranstaltungen. Daneben soll
sie den ortlichen Vereinen und Verbanden flr gemeinnitzige, kulturelle und sonstige im
offentlichen Interesse liegende Veranstaltungen zur Verflgung stehen. Dariber hinaus
kénnen die Gemeinderdume den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Wrist fr
private Zwecke zur Verfligung gestellt werden, sofern davon kommunale oder
Vereinsinteressen nicht betroffen sind.

(3) Ausgeschlossen sind Veranstaltungen, die

* sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland richten,

* nach Art und Umfang geeignet sind, die offentliche Sicherheit oder die Sicherheit der
Raume oder des Gebaudes zu gefahrden,

* geeignet sind, Schaden an dem Gebaude einschliellich der Auflenanlagen oder
Einrichtungsgegenstanden hervorzurufen,

* unzumutbare  Beeintrachtigungen des Gebdudes oder des eigentlichen
Bestimmungszweckes beflirchten lassen mussen.

§ 2 Nutzungserlaubnis

(1) Antrage sind in der Regel in Textform (per E-Mail ausreichend) fur die Nutzung im Rahmen
kommunaler Veranstaltungen oder durch ortliche Vereine und Verbande mindestens vierzehn
(14) Tage vor der Veranstaltung bei der/dem Beauftragten der Gemeinde einzureichen. Fir
die Nutzung im Rahmen privater Zwecke durch Nutzungsberechtigte sind die Antrage
schriftlich mindestens dreiig (30) Tage vor der Veranstaltung bei der/dem Beauftragten der
Gemeinde Wrist einzureichen.
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(2) Die Nutzungserlaubnis wird in Textform (per E-Mail ausreichend) erteilt. Die Gemeinde
kann die Nutzungserlaubnis von der Stellung einer Sicherheit, beispielsweise durch
Hinterlegung einer Kaution, abhangig machen.

(3) Die Nutzungserlaubnis wird unbeschadet ordnungsbehérdlicher Genehmigungen und
Erlaubnisse, Anordnungen, Auflagen und dergleichen erteilt. Die Einholung
ordnungsbehdrdlicher Erlaubnisse und Genehmigungen ist Sache der Nutzungsberechtigten.
Das gleiche gilt fur steuerrechtliche Anzeigepflichten und Pflichten nach dem Urheberrecht
und dem Auffuhrungsrecht. Nutzungsberechtigte stellen die Gemeinde von eventuellen
Anspriichen aus dieser Verpflichtung frei.

(4) Nutzungsberechtigte haben spatestens sieben (7) Tage vorher einen Ausfall der
Veranstaltung mitzuteilen.

§ 3 Nutzungsberechtigte

Nutzungsberechtigt sind ortsansassige Vereine, Verbande, Organisationen, politische
Parteien und Wabhlervereinigungen. Nachrangig koénnen die Gemeinderaume des
Blrgerhauses auch Birgerinnen und Birgern der Gemeinde Wrist zur Verfigung gestellt
werden. Ausschlaggebend ist das Datum des Antrages.

§ 4 Pflichten der Nutzungsberechtigten

(1) Die Nutzung der Gemeinderdume des Burgerhauses ist nur in Anwesenheit der
Nutzungsberechtigten oder einer von ihnen gegeniber der Gemeinde Wrist im Vorwege
benannten verantwortlichen, volljahrigen Person gestattet. Diese ist flir die ordnungsgemafe
Durchflhrung und Beaufsichtigung der Veranstaltung verantwortlich.

(2) Einzelheiten fir die Durchfiihrung der Veranstaltung sind spatestens sieben (7) Tage
vorher mit dem/der Beauftragten der Gemeinde Wrist abzustimmen. Dekorationen,
Ausschmickungen, Plakate o.a. durfen nur nach vorheriger Absprache befestigt bzw.
angebracht werden und sind nach Beendigung der Veranstaltung unverziglich rickstandslos
wieder zu entfernen.

(3) Das Buirgerhaus und die Gemeinderdume sind in allen Innen- und Aufenbereichen
rauchfrei zu nutzen.

(4) Nutzungsberechtigte haben daflir Sorge zu tragen, dass eine Larmbelastigung der
benachbarten Anwohnerinnen und Anwohner vermieden wird. Sie sind dafur verantwortlich,
dass die Fluchtwege und die Feuerwehrzufahrt freigehalten werden. Gesondert
gekennzeichnete Bereiche sind freizuhalten.

(5) Tiere sind im Gebaude nicht gestatten, ausgenommen sind Assistenz- und Blindenhunde.

(6) Die genutzten Raume einschliellich der sanitdren Anlagen missen besenrein, das
benutzte Geschirr und die Glaser gesaubert sowie eingerdumt und die Raume aufgeraumt
gemaR der bei der Ubergabe ausgehandigten Checkliste an die Beauftragte/den Beauftragten
der Gemeinde Wrist ibergeben werden.

(7) Beschadigungen am Gebaude, an der Einrichtung und am Inventar sind der/dem
Beauftragten der Gemeinde Wrist bei der Ubergabe der Rdume unverzlglich und ohne
Aufforderung mitzuteilen.

(8) Mall kann nicht im Burgerhaus entsorgt werden, sondern muss vom Nutzungsberechtigten
mitgenommen und fachgerecht entsorgt werden.
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§ 5 Hausrecht und Aufsicht

(1) Das Hausrecht Uben die/der Beauftragte der Gemeinde Wrist, der Burgermeister/die
Blrgermeisterin und die standigen Mitglieder und Mitgliederinnen der Gemeindevertretung
aus. Diese/r haben zur Uberpriifung der Einhaltung dieser Satzung jederzeit Zutritt zu den
Gemeinderdaumen.

(2) Anordnungen der in Abs. 1 Genannten, die sich auf die Einhaltung dieser Satzung oder auf
die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie auf die Bedienung bzw.
Funktionsfahigkeit der Einrichtung und technischen Anlagen beziehen, ist Folge zu leisten.

(3) Die in Abs. 1 Genannten sind berechtigt, Personen, die sich ihren Anordnungen nicht fiigen,
mit sofortiger Wirkung von dem weiteren Besuch der Veranstaltung auszuschliefen und
erforderlichenfalls aus dem Gebaude bzw. von dem Grundstlick zu weisen. In besonderen
Fallen kann die Fortsetzung einer Veranstaltung unterbunden werden.

§ 6 Widerruf der Nutzungserlaubnis

(1) Die Nutzungserlaubnis kann entschadigungslos widerrufen werden, wenn

* der begriundete Verdacht besteht, dass Nutzungsberechtigte nicht bereit oder in der Lage
sind, die Einhaltung dieser Satzung zu gewabhrleisten,

* eine verlangte Sicherheitsleistung nicht vor der Veranstaltung entrichtet ist oder erteilte
Auflagen nicht erflillt sind,

+ die Raume infolge hoherer Gewalt oder wegen Unterhaltungsarbeiten nicht zur Verfligung
gestellt werden kénnen.

(2) Die Gemeinde behalt sich vor, eine Nutzungserlaubnis fur die Gemeinderdume im
Burgerhaus entschadigungslos bis acht (8) Wochen vor dem Veranstaltungstermin zu
widerrufen, wenn diese oder die gemeindlichen Gremien diese flir ihre Aufgabenerfiillung
dringend bendtigen.

(3) Der Widerruf ist den Nutzungsberechtigten in Textform (per E-Mail ausreichend) mit
Begrindung mitzuteilen.

§ 7 Haftung

(1) Die Gemeinde Wrist Uberlasst Nutzungsberechtigten die Gemeinderdume im Blrgerhaus
zur Nutzung in ordnungsgemafen Zustand. Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, die
Uberlassenen Raume jeweils vorher auf die ordnungsgemafle Beschaffenheit fir den
vorgesehenen Verwendungszweck selbst oder durch ihre Beauftragten zu prifen. Sie missen
sicherstellen, dass schadhafte Raume und Einrichtungen nicht benutzt werden.

(2) Nutzungsberechtigte stellen die Gemeinde Wrist von etwaigen Haftungsanspriichen ihrer
Bediensteten, Mitglieder und Beauftragten, der Besucher ihrer Veranstaltung und sonstiger
Dritter flir Schaden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Uberlassenen
Gemeinderaume stehen.
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(3) Nutzungsberechtigte verzichten ihrerseits auf eigene Haftpflichtanspriiche gegen die
Gemeinde Wrist, deren Bedienstete und Beauftragte. Fur den Fall der eigenen
Inanspruchnahme verzichten Nutzungsberechtigte auf die Geltendmachung von
Ruckgriffanspriichen.

(4) Die in Ziffer 2 und 3 geregelten Freistellungsverpflichtungen und Haftungsbeschrankungen
gelten nicht, soweit der Schaden von der Gemeinde Wrist, deren Bedienstete und Beauftragte
vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht worden ist oder auf einer Verletzung des Lebens,
des Kérpers oder der Gesundheit beruht. Gleiches gilt in den Féllen der Ubernahme einer
Beschaffenheitsgarantie. Von dieser Vereinbarung bleibt ferner die Haftung der Gemeinde
Wrist als Grundstlickseigentimerin flr den sicheren Bauzustand von Gebauden gem. § 836
BGB unberthrt.

(5) Nutzungsberechtigte haben daflir Sorge zu tragen, dass eine ausreichende
Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die Freistellungsanspriiche abgedeckt
werden.

(6) Nutzungsberechtigte haften fir alle Schaden, die der Gemeinde Wrist an dem
Uberlassenen Gemeinderdumen und dem Inventar durch die Nutzung im Rahmen dieses
Vertrages entstehen, soweit die Schaden nicht in den Verantwortungsbereich der Gemeinde
Wrist fallen.

(7) Die Gemeinde Wrist Ubernimmt keine Haftung flr die von Nutzungsberechtigten, ihren
Mitarbeitenden, Mitgliedern, Beauftragten und von Besuchern ihrer Veranstaltungen
eingebrachten Gegenstande, insbesondere Wertsachen.

§ 8 Nutzungsumfang

(1) Im Birgerhaus stehen den Nutzungsberechtigten folgende Gemeinderaume zur
Durchfihrung von Veranstaltungen gemaR § 1 Abs. 2 zur Verfugung:

* Gruppenraum
* Multifunktionsraum
* Kiche
+ Sanitare Anlagen
(2) Die Gemeinderaume werden den Nutzungsberechtigten von der /dem Beauftragten oder

den Mitarbeitenden der Gemeinde Wrist Ubergeben. Die Schllisselausgabe und Rickgabe
sowie die Abnahme der Rdume und Einrichtungen erfolgt nach Absprache im Einzelfall.

(3) Den Nutzungsberechtigten ist es gestattet, Getranke und Speisen zum Verzehr an Ort und
Stelle mitzubringen. Getranke und Speisen sollen mdglichst nur in wiederverwendbaren
Behaltnissen ausgegeben werden.

§ 9 Nutzungszeiten

(1) Nutzungszeiten sind zwischen den Nutzungsberechtigten und der/dem Beauftragten der
Gemeinde Wrist zu vereinbaren.

(2) Der zeitliche Umfang der Veranstaltung einschliellich der erforderlichen Vor- und
Nachbereitung ist so zu bemessen, dass die genehmigten Nutzungszeiten eingehalten
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werden. Andere Veranstaltungen dirfen durch die Vor- und Nachbereitungszeiten nicht
behindert werden.

(3) Alle Veranstaltungen in den Gemeinderaumen der Gemeindehaus Wrist missen die
festgelegten Ruhezeiten und die Nachtruhe strikt einhalten. Laute Aktivitaten, einschlie3lich
Musik, Tanz oder andere gerauschintensive Veranstaltungen mussen spatestens um 22:00
Uhr beendet sein. Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeste und ahnliche Veranstaltungen sind so zu
planen, dass ab 22:00 Uhr keine laute Musik mehr gespielt wird und die Gaste sich ruhig und
respektvoll verhalten.

§ 10 Nutzungsgebiihren und Sicherheiten

Fir die Nutzung der Gemeinderaume kdénnen Geblhren sowie Sicherheiten nach Maligabe
der Nutzungsgebihrensatzung erhoben werden.

§ 11 Verarbeitung personenbezogener Daten

Zur Erflllung der Aufgaben nach dieser Satzung (Nutzungsordnung) ist das Amt Kellinghusen
fur die Gemeinde Wrist berechtigt, die dafur erforderlichen Daten gemaf Artikel 6 Abs. 1 e)
Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) und §§ 3,4 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-
Holstein (LDSG) in der jeweils giltigen Fassung zu verarbeiten. Diese sind: Namen,
Anschriften und Telefonnummern der Nutzungsberechtigten. Datum, Art und Umfang der
Nutzung. Der Einsatz von technikunterstitzter Informationsverarbeitung ist zulassig. Die
Betroffenen werden gemall Art. 13 und 14 DSGVO Uuber die Erhebung der
personenbezogenen Daten Uber die Webseite des Amtes Kellinghusen informiert.

§ 12 Inkrafttreten

Die Satzung (Nutzungsordnung) fur die Gemeinderaume im Blrgerhaus Wrist tritt am Tage
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die vorstehende Satzung (Nutzungsordnung) wird
hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Wrist, 16.06.2025

Gemeinde Wrist
Burgermeister Bube
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Die vorstehende Satzung uUber die Nutzung des Birgerhauses
(Nutzungsordnung) wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Kellinghusen, 25.06.2025
gez. Clemens Preine

Amtsvorsteher

Seite 6 von 6



	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Nutzungserlaubnis
	§ 3 Nutzungsberechtigte
	§ 4 Pflichten der Nutzungsberechtigten
	§ 5 Hausrecht und Aufsicht
	§ 6 Widerruf der Nutzungserlaubnis
	§ 7 Haftung
	§ 8 Nutzungsumfang
	§ 9 Nutzungszeiten
	§ 10 Nutzungsgebühren und Sicherheiten
	§ 11 Verarbeitung personenbezogener Daten
	§ 12 Inkrafttreten

